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ORTSSTIMME1 VON LUZERN EUER DEN FISKAL VON LUGANO, GIO[VANNI]
BATT[ IST ]Ä CARNE VALI

"Wir Schultheiss Unnd Rhaadt dev Statt Lucevn , thundt kundt Öffentlich . . . ,

Dass auff Heütt Dato Vor unnss erschinen . . . Gio [vanni ] Batt [ ist ] a Camevale

[=Camevali ] Fiscal Zu Lowis in bystandt des Hug [o] Ludwig im Hooff [=1 m-

h o f ] Landtschrybers . . . [ zu ] Ury welcher unns umbständtlich und woll uss-

füerlich vortragen lassen wie das Er abermal by lest verwichnen Enetbirgischen
2

Syndicat [=Jahrrechnung von Lugano vom 10 . August 1668 ] in Etwas Ungelegen¬

heit geratheji , und für dass Erste nachdeme Er wegen Zweyer Unzimblicheyi wor-

ten 3 die Jhmme in seiner grossen krankheit unbedacht wider sein Muötter ent¬

fallen , von Herren Landtvogt [ von Lugano , Vinzenz ] S t ü r l e r umb 25 Cro-

nen gestrafft worden , mit der reserve wan uf dem Syndicat die heren Eerenge-

sandte finden würdent dass Er ein meerers verdient hette , selbige Zu steigeren

Jhnen überlassen sein solte , wie dan auch , nachdemme Er die 25 Cronen bezalt,

uf dem Syndicat erfolget , dass Er eben umb bemelten fahler nach umb andere

45 Cronen gestrafft worden , dessen Er sich höchlich beschwärt befunden , und

darumben in die lobl . Regierende Orth appelliert , welche straff man Zwar in

bemelte 2 Posten Zertheilt sein lassen , und allso usslegen wollen , das Er Ver-

mög der Decreten nit appellieren könte , wan aber Er hoffe , das umb Einen fah¬

ler einer nit Zwey absonderliche maal könne gestrafft werden , unnd diss letste

Volgentlich nur die Vermerung der Ersten straff gewesen so sich zusamen in

beiden Posten uf 70 Cronen beioffen , sye darmit schon die in den Decreten vor¬

behaltene Summa meer alss erfüllet , und Er dardurch Zür Appellation fächig

für dass eine . So dann were weitleüffig wass Jhme begegnet wegen ablegung dess

gewöhnlichen Eydts , so Jhme Zur Ungehorsame wolle ussgedeütet werden , Er aber

die abgeforderte Zu 2 Jahren umb gewonliche honoranz für die Cammer abzurich¬

ten anerpotten , wofern Er by seinem Fiscalen Ambtt ohnangefogten verpleiben

möchte , habe auch auf dise empfangne Vertröstung dass gewohnnliche gelt in

Specie erlegt , aber darüber seiness Ambts halber nit ohnmolestiert verpliben,

unnd allso Zu keiner Zeit sicher sein könte , sonder Jerlichen Neüwen Anfeg¬

tungen unnd grossen umbkösten underworffen sein müeste , wan nit von den Höchen

Obrigkheiten mit erforderlichen mitteil darzwüschen kommen werde , wesswegen

und Zu disem Endt Er unss ohnmassgäblich unnd gantz Underthenig ersuchten für

das kunfftige Zu setzen das wylen Er vor den hochen Obrigkheiten selbsten mit
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Jhrem Eerenstimmen Zu disem Arribt gewidmet und taugendlich befunden worden ; Er

für bass hie an deme weder von den Landtvögten , nach Eerengesandten keiness

wegss meer molestiert unnd angefochten , sonder der Ausstrag dessen an die Hö-

che Obrigkheiten , von denen Er gesetzt , remittiert werden solte ; Falle mit di-

ser gelegenheit auch vor , dass sein geliebte wegen seiness Lieben Grossvätteren

Herr Statthalter [ von Lugano , Giovanni Battista ?] Carneval  eines gwüs-

sen frefelss sye bekhlagt , unnd darüber Umb 30 Cronen straff angelegt worden,

wan aber Er Verhoffe , dass sich die sach anderst nit erfinden werde , alss was

sy gethon , dass es erst nach der von dem herren Grossvater erhaltner Conces¬

sion , nit aber Zuvor , wie eingewendt worden 3 beschehen 3 wolte Er auch demüe-

tigist petten dass Wir gleichfahlss dise 30 Cronen als wie Er für obgemelte

gesteigerte buoss der 45 Cronen auch anhielte Jhro gnaden nachlassen wolten.

Solche Villfältige gnaden begerte Er Zu allen Zeiten mit gehorsamb schuldigen

diensten besten fleisses gegen Unss Zu beschulden . Alss nun wir sein weit-

leuffig anbringen in meereren vemommen 3 auch Unss Ueber das Wenige , was diser

Puncten halber unss eirikommen meereres reflectiert 3 haben wir für Unnser Orth

Vorderst des Fiscalen Ambts uns widerumb wie vor dissem auch beschehen er¬

klärt und erkhent , dass selbiges Jhme uf sein wolhalten auf sein lebenlang

bestättiget sein solle mit der Erleüterung 3 dass wo fern Er weiters in fahler

gerathen und darumb sich straffwürdig machen wurde 3 Er nach gestalt des feh¬

lere mit geburender gelts straaff angelegt 3 und so Er sich deren beschwärte,

nach Weisung der Decreten Jhme uf begehren die Appellation gestattet werden

solle , wurde man aber Vermeinen 3 der fehler were so gross , das Er das Fisca¬

len Ambtt Verwürckht hette , sollen doch weder Landtvögt , nach Eerengesandten

Jhme dessen weder Suspendieren nach privieren nach in ander weg darin mole¬

stieren , sonder sein fehler formblich in schrifft ufsetzen lassen , und den

Höchen Obrigkheiten Uberschikhen , damit Er vor denselben sein . . . [ Verantwor¬

tung ] thun und deroselben Entliehe Urtheil empfangen möge . Betreffend dann

sein vermerte straff Jn ansehen seiner villfältigen umbkösten die Er hat , und

Unser herr Erengesandt [an der letztjährigen Jahrrechnung in Lugano , Karl

Christoph von Fleckenstein]  seines theils sich derselben gutwil¬

lig begeben , unnd dann auch seiner Gemahlin 30 Cronen straaff , weilen Unss

so weit nit dargethan ist , das syn , vor der Concession des Alten Statthalters

dass Wenige gethan , was auf sye geklagt worden , für Unser Orth nachgelassen

haben . Alless inn Urkhundt diss briefs dem wir Jhme mit Unnser Statt Lucem

gewohnten Secret Jnnsigel bewahrt haben zu stellen lassen " .



1 ) Diese war vermutlich als Vorlage für eine ähnliche von Stadt und Amt Zug
auszustellende Ortsstimme gedacht.

2 ) s . EA VI 1 , 759 (Nr . 481 ) . In den gedruckten EA steht allerdings nichts
vom im vorliegenden Dokument geschilderten Fall.

Kopie , wohl von der Kanzlei Luzern für den Statthalter von Zug , Beat  Ja¬
kobi.  Zurlauben , ausgestellt . - AH 76 , 115 - 118 - Seite 118 leer


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

